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MAXI gültig ab 01.01.2026 
Strom für Privat- und Gewerbekunden mit einem Jahresverbrauch über 

50’000 kWh 

Produktbeschrieb 

Konsumangepasste Stromlieferung für Kunden in der Grundversorgung mit einem Jahresver-

brauch über 50’000 kWh. Die eingesetzten Energieträger und die Produktionsart (Liefermix) sind 

grösstenteils produziert aus Wasserkraft, Kernenergie und PV aus dem Inland. Der effektive Strom-

mix ist der Stromkennzeichnung des jeweiligen Lieferjahres zu entnehmen. 

Preise und Optionen 

Energie  Winter Sommer 

Zone 1 (HT) Rp./kWh 12.80 11.30 

Zone 2 (NT) Rp./kWh 11.40 10.60 
    

Netznutzung    

Zone 1 (HT) Rp./kWh 5.20 5.20 

Zone 2 (NT) Rp./kWh 4.25 4.25 
    

Total Strompreis Zone 1 (HT) Rp./kWh 18.00 16.50 

Total Strompreis Zone 2 (NT) Rp./kWh 15.65 14.85 

 

Leistungspreis* CHF/kW 7.60 

Blindenergiepreis** Rp./kVar 3.00 

Grundpreis für Netzbereitstellung CHF/Mt 12.00 
 

Preise für Messdienstleistungen   

Direkt-Messung CHF/Mt 5.50 

Wandler-Messung CHF/Mt 8.00 

Virtuelle Messung CHF/Mt 2.00 
 

* Beim Leistungspreis wird die Leistung durchgehend gemessen. Als Monatsmaximum gilt die 

höchste Belastung pro Monat, die während einer Viertelstunde ermittelt wurde. 

** Der Blindenergiebezug darf pro Monat in der Hochtarifzeit höchstens 39,5% des gleichzeiti-

gen Wirkstromverbrauchs betragen (entsprechend cos φ = 0.93). Ein allfälliger Überbezug 

an Blindenergie wird pro Messstelle festgestellt und verrechnet.  

Preiszonen 

Diese Preiszonen gelten auch an Feiertagen  Zone 1 (Hochtarif)  Zone 2 (Niederarif) 

Montag - Freitag 00.00  –  07.00 Uhr  20.00  -  24.00 Uhr 

Samstag 00.00  –  07.00 Uhr  13.00  -  24.00 Uhr 

Sonntag 00.00  -  24.00 Uhr 
 

Winter: 01. Oktober – 31. März Sommer: 01. April - 30. September 
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Zusätzlich in Rechnung gestellt werden: 

▪ Allgemeine Systemdienstleistungen (SDL)  0.27 Rp./kWh  

▪ Abgabe für kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)  2.30 Rp./kWh  

▪ Konzessionsgebühr der Gemeinde zurzeit 6% auf die Netznutzung  

▪ Stromreserve 0.41 Rp./kWh  

▪ Solidarisierte Kosten 0.05 Rp./kWh 

▪ Gesetzliche Mehrwertsteuer 8.1%  

▪ Allfällige weitere gesetzlich vorgeschriebene Steuern und Abgaben 

Anwendung 

Die Preise gelten für Privat- und Firmenkunden in der Grundversorgung im Netzgebiet der Elektra-

Genossenschaft Künten (EGK), die ihren gesamten Bedarf an elektrischer Energie für die Beliefe-

rung ihrer Liegenschaft bei der EGK beschaffen. Bei Energiebezug von einem Drittlieferanten wer-

den die Preise für die Netznutzung verrechnet. Die angegebenen Netznutzungs-Preise gelten für 

Endverbraucher, die in Niederspannung 0.4 kV beliefert werden und schliessen die anteiligen Kos-

ten der vorgelagerten inländischen Netzbetreiber mit ein. 

Besondere Bestimmungen 

Einschränkungen bei der Lieferung (Sperrungen) bleiben mit Rücksicht auf die Belastungsverhält-

nisse vorbehalten.  

Steuerbare Verbraucher, wie Wärmepumpen, Boiler, E-Ladestationen etc. können im Ausnahme-

fall kurzzeitig zu Netzhöchstlastzeiten von der EGK zur Lastbewirtschaftung unterbrochen werden. 

Messung der Stromlieferung  

Um eine rationelle Datenerfassung und -auswertung zu gewährleisten, bestimmt die EGK die Art 

der Messung und Ablesung. Sie stellt dem Kunden die erforderlichen Apparate zur Verfügung. Die 

entsprechenden Kosten sind im Grundpreis der Netznutzung enthalten.  

Die fern abgelesenen Daten werden plausibilisiert und es werden nötigenfalls Ersatzwerte gebil-

det. Die Auswertungen der eigenen Energie- und Leistungsanteile werden dem Kunden mittels 

Web-Kundenportal zur Verfügung gestellt (z. B. Lastgang). Die Registrierung für das Web-Kunden-

portal erfolgt über die Homepage der Elektra Genossenschaft Künten:  WEB-Kundenportal 

Rechnungsstellung / Zahlungsmodalität 

Die EGK stellt quartalsweise Rechnung für die Stromlieferung. Übersteigt die Quartalssumme 

CHF  50'000.-, so wird die Rechnung monatlich gestellt. 

Die Rechnungen sind innert der festgesetzten Zahlungsfrist ohne Abzug zu bezahlen. Bei Zahlungs-

verzug werden Mahngebühren und Verzugszinsen (Zinssatz minimal 5%) belastet.  

Rechtsgrundlage 

Das Rechtsverhältnis zwischen dem Kunden und der Elektra-Genossenschaft Künten beruht auf 

dem vorliegenden Tarif sowie dem "Reglement über die Abgabe elektrischer Energie aus dem 

Niederspannungsnetz".  

 

Dieses Preisblatt gilt für das Kalenderjahr 2026. 

 

Elektra-Genossenschaft Künten 

https://kundenportal.encontrol.ch/kuenten/Account/Login?ReturnUrl=%2Fkuenten

